
 

 
 

 

 

Beschluss 

 

 

TOP I. 18. Nachhaltigkeit im Zivilrecht – vorzeitigen 

Verschleiß reduzieren und Langlebigkeit von 

Produkten fördern 

Berichterstattung:  Nordrhein-Westfalen     

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit 

zivilrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten hin zu nachhaltigeren 

Konsumgütern befasst.  

2. Sie richten eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Verbraucher-

schutz- und Wirtschaftsministerkonferenzen ein. Die Arbeits-

gruppe soll sich mit der Frage befassen, mit welchen Mitteln 

einem vorzeitigen Verschleiß und einer verkürzten Lebensdauer 

von Produkten entgegengewirkt werden kann. Die Federführung 

übernimmt Nordrhein-Westfalen. 
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